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Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss  04.02.2014 Ö Kenntnisnahme 
Schul-, Kultur- und Sportaus-
schuss  

13.02.2014 Ö Kenntnisnahme 

Ratsversammlung  18.02.2014 Ö Kenntnisnahme 
 
 
Betreff: 

 
Haushaltskonsolidierung im Bereich 
des Vereinsschwimmens; 
hier: Sachstandsbericht 
 

 

 
 
Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 17.12.2013 folgenden Beschluss gefasst 
(Vorlage 0170/2013/DS): 
 
„Die Verwaltung wird beauftragt, entgegen dem Beschluss der Ratsversammlung vom 
26.11.2013 (Vorlage: 0131/2013/DS) unter Berücksichtigung der zu erwartenden Ein-
sparungen im Zusammenhang mit dem Verlust der Traglufthalle mit dem Kreissportver-
band NMS die Haushaltskonsolidierungsbeiträge im Bereich des Vereinsschwimmens 
(8.300 EUR) neu zu verhandeln und festzulegen. Die Ergebnisse sind in der ersten Sit-
zung der Ratsversammlung des Jahres 2014 der Ratsversammlung vorzulegen und durch 
diese zu beschließen.“ 
 
 
Die Traglufthalle im Bad am Stadtwald wurde am 28.10.2013 durch das Orkantief „Chris-
tian“ zerstört. In der Folge kam und kommt es zu nicht unerheblichen Einschränkungen 
im Bereich des Schul- und Vereinsschwimmens.  
 
Die Abrechnung des Schul- und Vereinsschwimmens zwischen den SWN und der Verwal-
tung erfolgt quartalsweise, d.h. erstmalig mit der Rechnungsstellung für das IV. Quartal 
2013 wird eine Minderung der Entgeltzahlung verhandelt werden.  
 
Die Kreisschulsportbeauftragte und der Kreissportverband Neumünster wurden von der 
Verwaltung mit Schreiben vom 09.12.2013 aufgefordert, die Ausfälle im Schul- und Ver-
einsschwimmen für den Zeitraum 28.10. bis 31.12.2013 zu bilanzieren und der Verwal-
tung bis zum 15.01.2014 darzulegen.  
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Diese Aufzeichnungen werden Grundlage der dann folgenden Verhandlung (vermutlich in 
der 5. oder 6. KW 2014) zwischen Verwaltung und SWN sein, wenn es um die Minderung 
der Entgeltzahlung für das IV. Quartal 2013 geht. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es der Verwaltung leider nicht möglich, der Ratsversammlung 
die Neuregelung der Haushaltskonsolidierung im Bereich des Vereinsschwimmens in ihrer 
ersten Sitzung des Jahres 2014 zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Vorlage kann 
stattdessen erst in der zweiten Sitzungsreihe der politischen Gremien des Jahres 2014 
eingebracht werden.  
 
Der Kreissportverband ist über das Vorgehen und den zeitlichen Ablauf informiert und hat 
dazu sein Einverständnis erklärt. 
 
 
 
Im Auftrage 
 
 
 
Günter Humpe-Waßmuth 
Erster Stadtrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


